
n-S<f55"'derBeitagen zu den StenographiscL:n ProtokoHen 
Ge3 Nationalraws XYlll. OesetzgebuniSperi~ 

BUNDESMINISTERIUM FÜR WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

WF 
GZ 10.001/77-Parl/92 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Dr. Heinz FISCHER 
Parlament 
1017 Wien Wien, 11 . Mai 1992 

MINOAITENPLATZ 5 
A-1014 WIEN 

TELEFON 
(0222) 531 20 - 0 

OVA 0000 175 

2610lAB 

1992 -D5- 11 
zu 26J>3/J 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 2683/J-NR/1992, 
betreffend tatsächliche Tätigkeit des "Begutachtungsaus
schusses" gemäß § 22a des Bundes-Personalvertretungsgesetzes 

(PVG), die die Abgeordneten GRATZER und Genossen am 

17. März 1992 an mich gerichtet haben, beehre ich mich wie 

folgt zu beantworten: 

1) Wieviele Begutachtungsausschüsse waren im Bundesministerium 
für Wissenschaft und Forschung aufgrund des § 22a PVG einge
richtet? 

Antwort: 

Abgesehen vom Begutachtungsausschuß im Bereich der Zentra1stel-
1e waren in den nachgeordneten Dienststellen ursprünglich 

27 Begutachtungsausschüsse eingerichtet. 

2) Wie oft sind diese Begutachtungsausschüsse zusammengetreten? 

Antwort: 

Der Begutachtungsausschuß der Zentralstelle ist sechsmal, die 

Begutachtungsausschüsse im Bereich der nachgeordneten 
Dienststellen sind insgesamt 128mal zusammengetreten. 
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3) Wie oft wurden Eignungsprüfungen von Begutachtungsaus
schüssen überwacht? 

Antwort: 

Vom Begutachtungsausschuß der Zentralstelle wurden keine Eig
nungsprüfungen überwacht. Bei den Begutachtungsausschüssen an 

den nachgeordneten Dienststellen fanden insgesamt 142 Überwa

chungen statt. 

4) In wievielen Fällen wurde eine Stellungnahme des Begutach
tungsausschusses gema § 22a AbB. 4 Z.2 PVG abgegeben? 

Antwort: 

Der Begutachtungsausschuß in der Zentralstelle hat keine Stel

lungnahmen abgegeben. In 15 Fällen wurden Verletzungen der Be

stimmungen des Ausschreibungsgesetzes durch die Begutach

tungsausschüsse im Bereich der nachgeordneten Dienststellen 
festgestellt. 

Der Bundesminister: 
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